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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. 
Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, 
Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold 
Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Rahmenbedingungen in der Pflege verbessern II –   
verbindliche Personalbemessung für die stationäre Altenpflege  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für ein 
zügiges und planmäßiges Voranschreiten der Entwicklung und Erpro-
bung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen 
Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen gem. § 113c 
des Sozialgesetzbuchs (SGB) Fünftes Buch (V) einzusetzen. 

Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für ein Soforthilfeprogramm einzusetzen, damit Pflegeein-
richtungen zeitnah entlastet werden, wenn sie nachweisbar mehr 
Pflegepersonal einstellen und so der zunehmenden Arbeitsverdich-
tung im Pflegebereich entgegenwirken. Auf diese Weise kann die 
Übergangszeit bis zum 30.06.2020, wenn das wissenschaftliche Ver-
fahren zur Personalbemessung entwickelt sein soll, überbrückt wer-
den und der heute schon bestehende Notstand abgemildert werden. 

 

 

Begründung: 

Derzeit gibt es keine einheitliche und verbindliche Personalbemes-
sung für die stationäre Altenpflege in den Bundesländern. Vielmehr 
enthalten die verschiedenen Rahmenverträge der Selbstverwaltung je 
nach Pflegegrad unterschiedliche Personalrichtwerte (vgl. Greß/Steg-
müller, Gesetzliche Personalbemessung in der stationären Altenpfle-
ge, 2016). In keinem Bundesland wurde jedoch ein wissenschaftlich 
begründetes Verfahren zur Ermittlung des Pflegebedarfs durchge-
führt. Insofern ist es zu begrüßen, dass die Entwicklung und Erpro-
bung eines solchen Verfahrens in § 113c SGB V gesetzlich verankert 
worden ist. Die Frist hierfür läuft jedoch erst am 30.06.2020 ab. In 
Anbetracht der angespannten Situation in der Pflege und der sich 
weiter zuspitzenden Arbeitsverdichtung macht dieser lange Zeitrah-
men ein Soforthilfeprogramm erforderlich. Dadurch wird ein deutliches 
Signal gesetzt. Darüber hinaus wird betont, dass die Finanzierung 
eines angemessenen Personalschlüssels in Pflegeheimen eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe ist und eine hohe Priorität genießt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/19527 

Rahmenbedingungen in der Pflege verbessern II - verbindliche 
Personalbemessung für die stationäre Altenpflege  

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 

„Der Landtag begrüßt die Initiative des § 113c des Sozialgesetz-
buchs (SGB) Elftes Buch (XI) zur Entwicklung und Erprobung ei-
nes wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Be-
messung des Personalbedarfs bei Pflegeeinrichtungen.  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin für ein zügi-
ges und planmäßiges Voranschreiten der Entwicklung und Erpro-
bung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitli-
chen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen 
gem. § 113c des Sozialgesetzbuchs (SGB) Elftes Buch (XI) einzu-
setzen. 

Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert, sich weiter-
hin auf Bundesebene für ein Soforthilfeprogramm einzusetzen, 
das eine Entlastung der Pflegerinnen und Pfleger vor dem 
30.06.2020 herbeiführt.“  

Berichterstatter: Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer 
Mitberichterstatter: Jürgen Baumgärtner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 75. Sit-
zung am 23. Januar 2018 beraten und e i n s t im m ig  in der in 
I. enthaltenen Fassung Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Antrag in seiner 186. Sitzung am 28. Februar 2018 mitberaten 
und e i n s t im m i g  der Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses zugestimmt. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. 
(Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten 
Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler,  
Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Michael 
Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Wid-
mann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/19527, 17/21059 

Rahmenbedingungen in der Pflege verbessern II –   
verbindliche Personalbemessung für die stationäre Altenpflege  

Der Landtag begrüßt die Initiative des § 113c des Sozialgesetzbuchs 
(SGB) Elftes Buch (XI) zur Entwicklung und Erprobung eines wissen-
schaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des 
Personalbedarfs bei Pflegeeinrichtungen.  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin für ein zügiges 
und planmäßiges Voranschreiten der Entwicklung und Erprobung ei-
nes wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemes-
sung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen gem. § 113c SGB 
XI einzusetzen. 

Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert, sich weiterhin 
auf Bundesebene für ein Soforthilfeprogramm einzusetzen, das eine 
Entlastung der Pflegerinnen und Pfleger vor dem 30.06.2020 herbei-
führt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, vorab einige Informationen dazu: Die Lis-

tennummer 38 ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der Antrag der Abge-

ordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-

fend "Kritische Prüfung der Südwest-Umgehung Olching" auf Drucksache 17/19285. 

Er soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einzeln beraten werden. 

Der Aufruf würde am Ende der Tagesordnung erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in seiner Sitzung am 

Dienstag die unter der Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegenheit betreffend 

die "Bewertung von Gesundheitstechnologien" auf der Drucksache 17/21174 beraten 

und einstimmig empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, bei den Beratungen 

im Bundesrat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Die Beschluss-

empfehlung ist der Liste beigefügt.

Die unter den Nummern 4 bis 6 aufgeführten öffentlichen Konsultationsverfahren auf 

den Drucksachen 17/20592 bis 20594 wurden diese Woche ebenfalls im Ausschuss 

endberaten. Die Ausschüsse haben auch hier einstimmig empfohlen, zu den Konsulta-

tionsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Im Einzelnen verweise ich auf die der 

Abstimmliste beigefügten Beschlussempfehlungen der Ausschüsse.

(...)
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen damit zur Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CSU, SPD, 

FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? – Keine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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